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BetrSichV – Gefährdungs beurteilung für 
Arbeitsmittel in der Fördertechnik
Eine Produktinformation des Geschäftsfelds Fördertechnik

Rechtlicher Hintergrund
Die Betriebssicherheitsverordnung 
(Betr SichV) regelt die Bereitstellung von 
Arbeits mitteln durch den Arbeitgeber, die 
Benutzung dieser sowie den Betrieb von 
überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne 
des Arbeitsschutzes.
Da die Umsetzung der Verordnung vom Un-
ternehmer erwartet wird, wurde ein Schutz-
konzept entwickelt, das sich auf alle Gefähr-
dungen, die insbesondere von Arbeitsmitteln 
ausgehen, anwenden lässt.

Jeder Arbeitgeber, der Arbeitsmittel bereit-
stellt, muss in einer Gefährdungsbeurteilung 
unter Berücksichtigung des Arbeitsschutz-
gesetzes und der Gefahrstoffverordnung die 
jeweilige  Gefährdung ermitteln, bewerten 
und entsprechend abgestimmte Schutzmaß-
nahmen und  Prüfungen anwenden. Dabei 
sind nicht nur Gefährdungen zu berücksich-
tigen, die mit dem Umgang des Arbeitsmit-
tels selbst entstehen, sondern auch solche, 
die sich aus der Wechselwirkung mit ande-
ren Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen oder der 
Arbeitsumgebung ergeben.

Folgende Inhalte sind zu berücksichtigen:
 die Beschaffenheit und die Einrichtung 
des Arbeitsmittels / Arbeitsplatzes selbst
 physikalische, chemische und biologische 
 Einwirkungen (z. B. Lärm, Gefahrstoffe, 
Krankheitserreger)
 die Gestaltung, die Auswahl und der Ein-
satz von Arbeitsmitteln, insbesondere von 
Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und 
Anlagen sowie der Umgang damit 
 Arbeitsabläufen im Zusammenhang mit 
dem Betrieb, der Wartung und der Prü-
fung des Arbeitsmittels
 die Qualifikation, Schulung und Unter-
weisung der Beschäftigten
 die Art, der Umfang und die Fristen erfor-
derlicher Prüfungen
 die Auswahl einer Wartungs- und    
Instand setzungsfirma sowie der Prüf-
organisation
 eine übersichtliche Dokumentation

Mit der Betriebssicherheitsverordnung 
be kom men Unternehmer mehr Eigenver-
antwortung übertragen und neue Möglich-
keiten eröffnet.
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Nutzen für Unternehmer
Senkung des Unfallrisikos durch konse-
quente Anwendung des Arbeitsschutzes 
(Erkennen und Beseitigen von Gefahren) 
Reduzierung unproduktiver Stillstände und 
Ausfallzeiten durch frühzeitiges Erkennen  
und Beseitigen von Störquellen 
Qualitätssicherung / -verbesserung
Individuelle Festlegung erforderlicher 
 Prüfungen und Prüffristen 
Rechtskonforme Erfüllung staatlicher und 
berufsgenossenschaftlicher Vorgaben wie 
z. B. BetrSichV, Arbeitsschutzgesetz, UVV, 
etc.
Nachweiserbringung gegenüber Behör-
den in Form einer belastbaren Dokumen-
tation
Rechtssicherheit im Falle des Eintritts 
nicht vorhersehbarer Ereignisse (Schä-
den, Unfälle)

Unsere Leistungen
Als anerkannte Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle sind wir mit dem Stand 
der Technik und den gesetzlichen Vorgaben 
bestens vertraut. Unsere Experten verfügen 
über lang jährige Praxis erfahrung und stehen 
Ihnen in allen Fragen der Sicherheit, Qualität 
und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlagen zur 
Seite.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der 
BetrSichV in allen Bereichen.

Nutzen Sie unsere Fachkompetenz, sparen 
Sie Zeit und entlasten Sie sich und Ihre Mit-
arbeiter.
Rufen Sie an. Wir beraten Sie gerne.

Wir sind bundesweit vertreten.


